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Einleitung

Die Geschéftsstelle E-Government Schweiz wurde durch den Steuerungsschuss beauftragt,
Vorschlage betreffend Abgeltungsmdglichkeiten des Koordinationsaufwands der
federfihrenden Organisationen (ffO) und Beispiele von Sondervereinbarungen zu erarbeiten,
sowie aufzuzeigen, wo bei der Umsetzung Finanzierungsliicken bestehen.

Als Resultat in Erledigung des ersten Teils dieses Auftrags wurden einige, bereits
verwendete konkrete Beispiele von Finanzierungsmodellen analysiert. Diese wurden in 6
Modelle gegliedert, und sind in diesem Dokument kurz beschrieben:

A: Direkte Projekt Finanzierung

B: Kooperation als juristische Person

C: Einmalfinanzierung durch Bund oder Kanton (mit Refinanzierung)
D: Public-Private-Partnership (PPP)

E: Open Source Ansatz

F:  Entwicklung durch Privatwirtschaft

Beratung der ffO durch die Geschéftsstelle

Diese sechs Finanzierungsmodelle zeigen bereits angewendete Finanzierungsmodelle. Es
ist nicht moglich, sich grundsétzlich fir oder gegen eines der beschriebenen Modelle
aussprechen. Je nach Partner, Nutzniesser und Rahmenbedingungen des Vorhabens ist
situativ das geeignete Modell zu wéahlen bzw. zu entwickeln. Fir die Prufung der
Finanzierungsform ist kein Modell von vornherein auszuschliessen; der Facher der
Mdglichkeiten ist breit zu halten. Der Aufgabenteilung zwischen den Staatsebenen (nach
dem «Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen; NFA) ist allerdings Rechnung zu tragen. So ist z.B. bei einem Vorhaben, das
ausschliesslich eine Aufgabe der Kantone betrifft (An-/Abmeldung Fahrzeuge,
Fahrzeugausweise auf elektronischem Weg) eine Finanzierung durch den Bund (Modell 3)
nicht angebracht.

Unabhangig davon, welches Finanzierungsmodell gewahlt wird, ist die Kontrolle Gber den
Einsatz der Mittel nattrlich zu gewahrleisten. Die generell geltenden Regelungen des
Bundes (Finanzhaushaltgesetz FHG, sinngemass auch Grundsatze gemass Corporate-
Governance-Bericht) kdnnen hier beigezogen werden bzw. sind im Falle von
Bundesprojekten einzuhalten. Bei der Wahl des Finanzierungsmodells ist nicht nur die
Erstfinanzierung eines Vorhabens zu regeln, auch die Finanzierung des Betriebs oder einer
spatere Ablosung/Erneuerung ist einzubeziehen.

Die Geschéftsstelle steht den federfilhrenden Organisationen (ffO) fur die Beratung
betreffend den Finanzierungsmodellen zur Verfugung.
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Finanzierungsmodelle

Modell A: Direkte Projekt Finanzierung
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Modell B: Kooperation als juristische Person
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Modell C: Einmalfinanzierung durch Bund oder Kanton (mit
Refinanzierung)
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Modell D: Public-Private-Partnership (PPP)
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Modell E: Open Source Ansatz
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Modell F: Entwicklung durch Privatwirtschaft

Belspiele:

# elGov Modul fiir Gemeindetools

Finanzisrungs Modall:

1i_'_,...---"'

Entwickiung durch Privatwirtschaft|
.

Definition das
Konzopts

Vortells

. nfnﬂm ¥ Hm'
: kosten fir 641
LS o LY F

Wer zahlt? & Privatwirtschaft
Organisation # Privale Institution
Modaltar % dirokt

!

overnment

schweiz-suisse-svizzera



10

ssssssssssssssssssssss



11

ssssssssssssssssssssss






	E-Government-Strategie Schweiz
	Beispiele von Finanzierungsmodellen
	Stand 28.10.2008
	Einleitung
	Beratung der ffO durch die Geschäftsstelle
	Modell A: Direkte Projekt Finanzierung
	Modell B: Kooperation als juristische Person
	Modell C: Einmalfinanzierung durch Bund oder Kanton (mit Refinanzierung)
	Modell D: Public-Private-Partnership (PPP)
	Modell E: Open Source Ansatz

	Die Geschäftsstelle E-Government Schweiz wurde durch den Steuerungsschuss beauftragt, Vorschläge betreffend Abgeltungsmöglichkeiten des Koordinationsaufwands der federführenden Organisationen (ffO) und Beispiele von Sondervereinbarungen zu erarbeiten, sowie aufzuzeigen, wo bei der Umsetzung Finanzierungslücken bestehen.
	Als Resultat in Erledigung des ersten Teils dieses Auftrags wurden einige, bereits verwendete konkrete Beispiele von Finanzierungsmodellen analysiert. Diese wurden in 6 Modelle gegliedert, und sind in diesem Dokument kurz beschrieben:
	A: Direkte Projekt Finanzierung
	B: Kooperation als juristische Person
	C: Einmalfinanzierung durch Bund oder Kanton (mit Refinanzierung)
	D: Public-Private-Partnership (PPP)
	E: Open Source Ansatz
	F: Entwicklung durch Privatwirtschaft
	Diese sechs Finanzierungsmodelle zeigen bereits angewendete Finanzierungsmodelle. Es ist nicht möglich, sich grundsätzlich für oder gegen eines der beschriebenen Modelle aussprechen. Je nach Partner, Nutzniesser und Rahmenbedingungen des Vorhabens ist situativ das geeignete Modell zu wählen bzw. zu entwickeln. Für die Prüfung der Finanzierungsform ist kein Modell von vornherein auszuschliessen; der Fächer der Möglichkeiten ist breit zu halten. Der Aufgabenteilung zwischen den Staatsebenen (nach dem «Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen; NFA) ist allerdings Rechnung zu tragen. So ist z.B. bei einem Vorhaben, das ausschliesslich eine Aufgabe der Kantone betrifft (An-/Abmeldung Fahrzeuge, Fahrzeugausweise auf elektronischem Weg) eine Finanzierung durch den Bund (Modell 3) nicht angebracht.
	Unabhängig davon, welches Finanzierungsmodell gewählt wird, ist die Kontrolle über den Einsatz der Mittel natürlich zu gewährleisten. Die generell geltenden Regelungen des Bundes (Finanzhaushaltgesetz FHG, sinngemäss auch Grundsätze gemäss Corporate-Governance-Bericht) können hier beigezogen werden bzw. sind im Falle von Bundesprojekten einzuhalten. Bei der Wahl des Finanzierungsmodells ist nicht nur die Erstfinanzierung eines Vorhabens zu regeln, auch die Finanzierung des Betriebs oder einer spätere Ablösung/Erneuerung ist einzubeziehen.
	Die Geschäftsstelle steht den federführenden Organisationen (ffO) für die Beratung betreffend den Finanzierungsmodellen zur Verfügung.Finanzierungsmodelle
	Impressum
	Herausgeber, Redaktion und Vertrieb:
	Auflage:
	Rechte:

	Geschäftsstelle E-Government Schweiz
	Informatikstrategieorgan Bund ISB
	Friedheimweg 14
	CH-3003 Bern
	info@egovernment.ch
	www.egovernment.ch
	Oktober 2008
	Alle Rechte vorbehalten
	© Copyright E-Government Schweiz 2008



